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Fachstelle Grundlagen, Dienste, Vernetzung

SD_INF_d_Arbeitsvertrag für SDM

Muster Arbeits- / Anstellungsvertrag

	Kapitel
	Modell GDV
	Bemerkungen

	
	Arbeitsvertrag
	

	Partnerbezeichnung
	Textbeispiel:

Zwischen der

Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde ...

Arbeitgeberin/Arbeitgeber

und

Muster-Name, Sozial-DiakonischeR MitarbeiterIn (SDM)

Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer


	

	Abschlussebene Strukturelle Ebene anzeigen
	Textbeispiel:

Zwischen den Parteien wird nachfolgender öffentlich-rechtlicher Arbeitsvertrag abgeschlossen:

	

	Personelle

Unterstellung
	Textbeispiel:

Die/Der SDM ist dem Kirchgemeinderat unterstellt.

Direkte Vorgesetzte ist die Ressortleiterin, der Ressortleiter in Jugendarbeit.

	

	Fachliche Zuordnung
	Textbeispiel:
Die/Der SDM arbeitet selbständig, wird jedoch durch die Diakonie-Kommission in seinen Aufgaben unterstützt und begleitet.

	

	Arbeitsplatz
	Textbeispiel:

Der/dem SDM wird ein eigenes Büro mit dem erforderlichen Mobiliar und den nötigen Einrichtungen zur Verfügung gestellt.

	

	Funktion


	Textbeispiel:

Sozial-Diakonische Mitarbeiterin

Sozial-Diakonischer Mitarbeiter


	

	Tätigkeiten
	Textbeispiel:

Diese sind im Stellenbeschrieb festgehalten und gelten als Vertragselement.

	

	Eintrittsdatum / Vertragsbeginn
	Datum
	

	Probezeit
	Textbeispiel:

Die ersten 3 Monate der Anstellung gelten als Probezeit, während welcher das Arbeitsverhältnis beidseitig unter Einhaltung einer Frist von 7 Tagen auf das Ende einer Arbeitswoche aufgelöst werden kann.

	Es kann auch auf ergänzende Bestimmungen hingewiesen werden

	Auflösungsfristen
	Textbeispiel:

Nach Ablauf der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis beidseitig unter Einhaltung folgender Fristen auf das Ende eines Monats aufgelöst werden:

· Anstellungsdauer bis zu einem Jahr = 1 Monat

· Anstellungsdauer bis zu 2 Jahren = 2 Monate

· Anstellungsdauer von mehr als 2 Jahren = 3 Monate


	Es kann auch auf ergänzende Bestimmungen hingewiesen werden

	Vertragsänderungen
	Vertragsänderungen können nach Absprache zwischen den Parteien vorgenommen werden. Sie sind schriftlich festzuhalten.

	Es kann auch auf ergänzende Bestimmungen hingewiesen werden

	Arbeitszeit
	Textbeispiel:

· Die wöchentliche Arbeitszeit richtet sich nach der kantonalen Personalverordnung und beträgt zur Zeit des Vertragsabschlusses 42 Stunden für 100% Beschäftigungsgrad.
· Mitarbeit an Veranstaltungen und die Teilnahme an Sitzungen sind in dieser Zeit inbegriffen.

	

	Beschäftigungsgrad
	...% -Angabe


	

	Überstunden
	Textbeispiel:

Allfällige Überstunden sind von der vorgesetzten Stelle vorgängig anzuordnen oder zu bewilligen und sind zu kompensieren. Es werden keine Überstunden ausbezahlt.

	Es kann auch auf ergänzende Bestimmungen hingewiesen werden

	Ferien
	Textbeispiel:

Der Ferienanspruch richtet sich nach der kantonalen Personalverordnung
	Es kann auch auf ergänzende Bestimmungen hingewiesen werden

	Freie Tage und Freitage
	Textbeispiel, aus Gesamtarbeitsvertrag der „refbejuso“:

Dienstfrei sind Samstag und Sonntag, ferner Neujahr, 2. Januar, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, 1. August, 24. Dezember, Weihnachten, 26. Dezember, 31. Dezember.

An Vortagen vor Feiertagen ist Arbeitschluss um 16.00 Uhr, falls der Vortag auf einen Werktag fällt

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Anrecht auf die benötigte Zeit zur Teilnahme an der 1. Mai-Feier.
	Es kann auch auf ergänzende Bestimmungen hingewiesen werden

	Gehalt
	Textbeispiel:

· Das Gehalt wird
-Gemäss Gehaltsklasse 17 mit 2 Gehaltsstufen
-Mit Fr.----- pro Monat ausmachend bei ---%   Fr.---------festgesetzt.
· Zusätzlich werden ausgerichtet: 13. Monatsgehalt.
· Nach Absolvierung der Module/Kurse für Theologie erfolgt die Einreihung des Gehalts in 17/3.

	Die Besoldung richtet sich nach der Verordnung über die sozial-diakonische Arbeit (KES 43.010) wie den kantonalen Richtlinien und wird durch den Kirchgemeinderat festgelegt



	Spesen
	Textbeispiel:

Amtsbedingte Spesen und Auslagen werden gegen Nachweis vergütet.

	

	Gehaltsausrichtung bei:
	
	

	· Krankheit und Unfall
	Textbeispiel:

Die Gehaltsfortzahlung richtet sich nach den Bestimmungen des kantonalen Personalrechtes.
	Es kann auch auf ergänzende Bestimmungen hingewiesen werden



	· Bezahlte Kurzurlaube
	Textbeispiel, aus Gesamtarbeitsvertrag der „refbejuso“:

Bei folgenden Anlässen bewilligt die direkt vorgesetzte Stelle auf Gesuch hin bezahlte Kurzurlaube wie folgt:
	Art. 23 der Verordnung über die sozial-diakonische Arbeit  (KES 43.010)

	
	a) Eigene Heirat

b) Erkrankung eines nahen Familienangehörigen oder des Lebenspartners bzw. der Lebenspartnerin

c) Tod eines nahen Familienangehörigen oder des Lebenspartners bzw. Lebenspartnerin

d) Umzug

e) Eheschliessung von Kindern und Geschwistern, Tode der Grosseltern, Schwiegereltern, Schwäger, Schwägerinnen, Nichten und Neffen, Onkel und Tanten oder wegen anderen besonderen Umständen in der Familie

f) Bei Geburt eines Kindes (für den Vater)

g) Die nötige Zeit für Vorsprache bei Behörden und Amststellen u. dgl.
	Bis zu 2 Arbeitstage

Bis zu 5 Arbeitstage

Bis zu 4 Arbeitstage

Bis zu 2 Arbeitstage

1 Arbeitstag

1 Arbeitstag
	

	Unfallversicherung
	Textbeispiel:

Gemäss Art 13 und 14 des kantonalen Personalreglements.

	

	Berufliche Vorsorge
	Textbeispiel, aus Gesamtarbeitsvertrag der „refbejuso“:

Der Sozial-Diakonische Mitarbeiter ist gemäss dem BVG bei der Bernischen Pensionskasse (Anschlussvertrag Nr. 2400) versichert.

	Es kann auch auf ergänzende Bestimmungen hingewiesen werden

	Allgemeine Pflichten
	Textbeispiel:

Der Arbeitnehmer /die Arbeitnehmerin ist verpflichtet, über alles, was er/sie in Ausübung seiner/ihrer Tätigkeit erfährt, Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung besteht auch nach Auflösung des Vertrags.
Der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin ist es verboten, Geschenke oder andere Vergünstigungen die im Zusammenhang mit der dienstlichen Stellung stehen oder stehen könnten, für sich oder andere anzunehmen oder versprechen lassen. Ausgenommen sind Höflichkeitsgeschenke von geringem Wert.


	

	Ergänzende Bestimmungen
	Textbeispiel:

Soweit dieser Vertrag keine Bestimmungen enthält, gelten ergänzend die Verordnung über die sozial-diakonische Arbeit  (KES 43.010) wie die Vorschriften der kantonalen Personal- und Gehaltsverordnung.
Der Stellenbeschrieb ist integraler Bestandteil dieses Arbeitsvertrages.

	

	Ort und Datum
	Ort und Datum


	

	Unterschriften
	· Ratspräsident/Ratspräsidentin
· Ressortleiter/Ressortleiterin
· Die Mitarbeiterin Der Mitarbeiter


	

	Beilagen
	· Stellenbeschrieb
· Weitere ergänzende Bestimmungen
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